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Regeste
AbR 1988/89 Nr. 45, S. 159: Art. 96 UVG in Verbindung mit Art. 66 VwVG Die Verwaltung kann zwar auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückkommen, wenn er unrichtig und die Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Doch hat der Versichert
Erwägungen
E. 3
Zu prüfen bleibt, ob die SUVA zu Unrecht auf das Wiedererwägungsgesuch des Versicherten vom 7. Juni 1988 nicht eingetreten ist. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer anderen rechtlichen Beurteilung zu führen. Dies folgt aus Art. 96 UVG i.V. mit Art. 66 VwVG, welcher die Revision vorschreibt, wenn die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen von Art. 10, 59 oder 76 über den Ausstand, die Art. 26 - 28 über die Akteneinsicht oder die Art. 29 - 33 über das rechtliche Gehör verletzt hat (vgl. BGE 109 V 120 f., E. 2b; kritisch zum Revisionsobligatorium: Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Band I, Amn. 1049; P. Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Basel 1979, 99 f.). Revisionsgründe dieser Art. werden vom Versicherten nicht geltend gemacht. Vielmehr behauptet er, die formell rechtskräftige Verfügung sei zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung, weshalb sie in Wiedererwägung zu ziehen sei. Nach ständiger Rechtsprechung gilt im Sozialversicherungsrecht der allgemeine Grundsatz, dass die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, die nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen kann, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 110 V 178, E. 2a mit Hinweisen). Indessen kann die Verwaltung weder vom Versicherten noch vom Richter dazu verhalten werden (BGE 109 V 121 E. 2a). Da der Beschwerdeführer demnach keinen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf Wiedererwägung der von ihm als unrichtig behaupteten rechtskräftigen Verfügung geltend machen kann, lässt sich allein schon aus diesem Grunde unter dem Titel der Wiedererwägung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Da kein Anspruch auf Wiedererwägung besteht, ist der begründete Nichteintretensentscheid nicht justiziabel, weshalb auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten werden kann. Soweit allerdings die Änderung der Verfügung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben als geboten erschiene, wäre es dem Versicherten unbenommen, sich an die Aufsichtsbehörde (BSV) zu wenden, damit diese den Versicherungsträger zur Wiedererwägung anhalte (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 82, 606 f.).
E. 4
Im übrigen erachtet das Versicherungsgericht die von der SUVA hinsichtlich der übergangsrechtlichen Bestimmungen vertretene Auffassung als zutreffend und damit auch die Abschreibungsverfügung als rechtmässig. Art. 118 Abs. 1 UVG erklärt das bisherige Recht als massgebend in bezug auf Versicherungsleistungen für Unfälle, die sich vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ereignet haben, und für Berufskrankheiten, die vor diesem Zeitpunkt ausgebrochen sind. Mit der in Frage stehenden Abschreibungsverfügung wurden Versicherungsleistungen für einen altrechtlichen Unfall eingestellt. Art. 118 Abs. 2 UVG bestimmt abschliessend, in welchen altrechtlichen Fällen gleichwohl das neue Recht Anwendung findet. Art. 51 UVG über den Anspruch auf Nachzahlungen von Leistungen wird hier nicht erwähnt. Hingegen erwähnt die Wegleitung der SUVA durch die Unfallversicherung vom März 1984 die altrechtlichen Vorschriften, welche weiterhin Bedeutung haben, darunter auch den Art. 97 KUVG (S. 246). Die vom Beschwerdeführer erwähnten Grundsätze des intertemporalen Rechts vermögen gegen diese klare und abschliessende Regelung von Art. 118 UVG nicht aufzukommen. Was das EVG in bezug auf die revisionsrechtliche Regelung von unter altem Recht entstandenen Rentenansprüchen (Art. 8 Abs. 2 KUVG) ausführte (BGE 111 V 36 f.), gilt sinngemäss auch für die Verwirkung altrechtlicher Rentenansprüche gemäss Art. 97 Abs. 2 KUVG. de| fr | it Schlagworte suva versicherter wiedererwägung erheblichkeit übergangsrecht entscheid maurer beschwerdeführer zweifellose unrichtigkeit gesetz inkrafttreten verwirkung wirkung versicherungsgericht revision(entscheid) Mehr Deskriptoren anzeigen Normen Bund VwVG: Art.66 KUVG: Art.97 KUVG: Art.8 Art.97 UVG: Art.51 Art.96 Art.118 Leitentscheide BGE 111-V-36 109-V-119 S.120 110-V-176 S.178 109-V-119 S.121 AbR 1988/89 Nr. 45
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